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§ 9 SpV Umstande, unter denen die
Pflichten des Herstellers auch fur

den Importeur und Handler gelten

SpV - Spielzeugverordnung 2011

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.06.2022

§9.
Bringt ein Importeur oder ein Handler Spielzeug unter eigenem Namen oder eigener Marke in Verkehr oder verandern

Importeur oder Handler ein bereits auf dem Markt befindliches Spielzeug so, dass die Ubereinstimmung mit den
Anforderungen dieser Verordnung beeintrachtigt werden kann, gelten sie als Hersteller und unterliegen den

Verpflichtungen far Hersteller gemalR § 5.

In Kraft seit 20.07.2011 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/spv/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/spv/paragraf/5
file:///

	§ 9 SpV Umstände, unter denen die Pflichten des Herstellers auch für den Importeur und Händler gelten
	SpV - Spielzeugverordnung 2011


